
für den Kreis Marienburg Westpr.
Erscheint Mittwoch und Sonnabend Abend.

Nr. 50,
LandrätlicheBekanntmachungen.

Nr. 1. Marienburg, den 16. Juni 1904.

Anfertigung der Iahreslisten der Schüssen und

Geschworenem
In Gemäßheit des Gerichtsverfassungs-Gesetzesvom 27.

Januar 1877 (Reichsgesetzblattpro 1877, Seite 41) und in

Folge höherer Anordnung muß nunmehr mit der Herstellung
der Jahreslisten der Schöffenund Geschworenen vorgegangen
werden.

Die Magisträte, Gemeinde- und Gntsvorftiinde des

Kreises fordere ich aufk eine Urliste derjenigen Personen, welche
zu dem Amte eines Schöffen oder Geschworenen berufen werden

können, nach dem unten IabgedrucktenSchema nach alphabetischer
Reihenfolge der Zunamen alsbald, spätestens bis zum 5.

August d. Js. aufzustellen nnd dieseeine Woche also volle

sieben Tage lang, im Amtlokal des Gemeinde- oder Gutsvor-

standes auszulegen, nachdem vorher die Zeit und der Ort der

Auslegung in ortsüblicherWeise bekannt gemacht worden sind.
Demnächst sind die Listen mit der erforderlichen, genau

dem unten abgedrucktenWortlaute entsprechendenVescheinigung
über die erfolgte Auslegung zu versehen und

1. ans dem Bezirke des Königlichen Amtsgerichts
Marienburg dieser Behörde,

2. ans dem Bezirke des Königlichen Amtsgerichts in

Tiegenhof diesem Amtsgericht
bis zum l. September d. Js. direkt einzusenden..

Gegen die Richtigkeit oder Unvollständigkeitder Urliste
kann innerhalb der einwöchentlichenFrist schriftlich oder zu

Protokoll Einsprache erhoben werden.
»

Die bezüglichenBestimmungen des Gerichtsverfassungs-
Gesetzes lauten wie folgt: ,

§ 31. Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt, das-

selbe kann nur von einem Deutschen versehen werden.

§ 32. Unsahig zu dem Amte eines Schöffen sind:
»l. Personen, welchedie Befähigung in Folge strafgerichtlicher

Verurteinng verloren haben,
2. Personen, gegen welche das Hauptverfahren wegen eines

Verbrechens oder Vergebens eröffnetist, daß die Aber-

kennung der bürgerlichenEhrenrechte oder der Fähigkeit
zur Bekleidung öffentlicherAemter zur Folge haben kann

—

3. Personen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in der

Verfügungüber ihrl Vermögen beschränktsind.
§ 33. Zu dem Amte eines Schöffen sollen nicht berufen

werdens .

.

-

1. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste das

dreißigsteLebensjahr noch nicht vollendet haben,
2. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste den

Wohnsitz in der Gemeinde noch nicht zwei volle Jahre
haben,

Z. Personen, welche für sich oder ihrer Familie Armenunter-

stützung aus öffentlichenMitteln empfangen oder in den

letzten drei Jahren vor Aufstellung der Urliste zurückge-
rechnet empfangen haben,

4. Personen, welche wegen
«

geistiger oder körperlicherGe-

brechen zu dem Amte nicht geeignet find,
5. Dienstboten.

Marienburg den 22. Juni

r

1904,
§ 34. Zu dem Amte eines Schöffensollen ferner nicht
berufen werden:

. Minister,

. Mitglieder der Senate der freien Hansastädte,

.Reichsbeamte, welche jederzeit einstweilig in den Ruhe-
stand versetzt werden können,

4. Staatsbeamte, welche auf Grund der Landesgesetzejeder-
zeit einstweilig in den Ruhestand versetztwerden können,

. Richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwaltschaft,
. gerichtlicheund Vollziehungsbeamte,
. Religionsdiener,
. Volksschullehrer,

. dem aktiven Heere oder der aktiven Mariae angehörende
Willkür-Personen
§ 35. Die Berufung eines Schöffen dürfen ablehnen:

1. Mitglieder einer deutschen gesetzgebendenVersammlung,
2. Personen, welche im letzten Geschäftsjahrdie Verpflichtung

eines Geschworenen oder am wenigsten an 5 Sitzungstagen
die Verpflichtungen eines Schöffenerfüllt haben,
Aerzte, .

. Apotheker, welche keine Gehülfenhaben,
. Personen, welche das 65. Lebensjahr zur Zeit der Anf-

stellung der Urliste vollendet haben oder dasselbe bis zum
Ablauf des Geschäftsjahresvollenden werden,

-

6.- Personen; welche glaubhaft machen, daß sie den mit der

Ausübung des Amtes verbundenen Aufwand zu tragen
nicht vermögen.
§ 36. Die Urliste für die Auswahl der Schöffendient

zugleich als Urliste für Auswahl der Geschworenen. Die Vor-

schriften der Z§ 32 bis 35 über die Berufung zum Schüssen-
amte finden auch auf das Geschworenenamt Anwendung.

Personen, welche zum Schöffenamte unfähig (§ 31, 42

des Gerichtsverfassungs-Gesetzes) oder dazu nicht zu berufen
sind (33, 34 d. G.-V.-G."pro 1878, Seite 230) sind in»
die Urliste nicht aufzunehmen. Zu den im § 34 Nr. 6 er-

wähnten, zum Schöffenamtenicht zu berufenden und daher in

die SchöffensUrlistennicht aufzunehmenden polizeilichen Voll-

streckungsbearntensind unter anderen auch zu rechnen die im

§ 66 unter Nr. 6 bis 17 der Vekanntmachung des Herrn
Reichskanzlers vom 30. November 1885, betreffend die Neu-

redaktion des Vahnpolizei - Reglements für die Eisenbahnen
Deutschland (Veilage zu Ne. 50 des Zentralblatts für das

Deutsche Reich und Ministerblatt für die innere Verwaltung
pro 1878 Nr. 4) ausgeführtenBeamten-Kategorien

5. Bahnkontroleure und Betriebskontroleure,
.6. StationssVorsteher (Stationsmeister, Vahnhofsinspektoren,

Bahnhofs-Verwalter)
—

7. StationsiAufseher, (Vahnhofs-Aufseher) und Stations-
"

Asistenten (Vahnhofs-Jnfpektions-Assistenten),
8. Vahnmeister nnd Hülfsbahnmeister, ,

·9. Weichenstellen (Weichenwärter,Stationswärter und Hülfss
weichenwiirter,Hülfsweichensteller)

10. Ober - Bahnwärter, Vahnwärter, (Brückenschlag- Signal-
Streckenwärter nnd Hülfsbahnwärter(Beiwärter),

11. ObersZugmeifter und Zugmeister (Zugsührer,zugführende
Schaffner, Oberschaffner) .

12. Packmeister (Güterschasfner,Gepiickschaffner)
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—

13, Schaffner (Personenschaffner,Konduiteure)
14. Rangiermeister (Oberkopvler, Schirrmeister),
15. Wagenwärter und Bremser (Schmierer, Zugöler),
16. Türhüter (Pottiers, Pertondiener),

"

17. Nachtwächter.
Dagegen sind Diejenigen, welche die Berufung zu dem

Amte eines Schoffen ablehnen dürfen, also namentlich auch
Diejenigen, welche im Vorsahre Schöffenoder Geschworenege-

wesen sind (§ 35 des gen. Ges.) in die Urliste aufzunehmen»
Diesen Personen bleibt überlassen, die Gründe der Ab-

lehnung glaubhaft zu machen. Dieser Nachweis ist in der

eigentlichenEinspruchsfrist anzubringen und der Urliste beizu-
fügen. Die. Beurteilung, ob einzelne Personen vermögesihrer
mangelnden Kenntnisse resp. Schulbildung zu dem Amte eines

Schöffen oder Geschworenen nicht«geeignet sind, ist nicht Sache
des Gemeindevorstandes;es bleibt demselben überlassen,in der
Rubrik ,,Bemeri·ungen"eine diessälligeNotiz zu machen. Hier-
nach müssen auch Arbeiter, Handwerker, Eigentümerusw. in
die Urliste aufgenommen werden. -

Nicht aufzunehmen sind solche Personen, welche sich in

irgend einem Gesindeverhältuissebefinden, wie Knechte, Hirten,
Jnstleute, Gutstagelöhner u. dgl.

Sollte außer dem Herrn Gemeindevorsteher Niemand am

Orte zum Aufnehmen in die Urliste geeignet sein, so hat
mindestens der Gemeindevorsteher sich selbst in die Liste einzu-

-tragen, nicht aber etwa eine Vatatanzeige zu erstatten. ,

Die Berechtigung, als Schöffeoder Geschworenerfungieren
zu können, ist an Entrichtung einer bestimmten Staatssteuer
nicht geknüpft.

Jndem ich schließlichnoch auf meine Kreisblattsversügung
vom 28. August «1893 hinweise, nehme ich Veranlassung zu

bemerken, daß in der letzten Sitzung des auf Grund des § 40

zusammengetretenenAusschusses vielfach wahrgenommen worden

ist, daß die Urlisten seitens der Gemeindevorsteher zum Teil

mangelhaft und unvollständigaufgestellt worden sind. Wieder-

holt muß insbesondere konstatiert werden, das die Gemeinde-i
)

vorsteher sich· selbst in die Urlisten nicht mit aufgenommen
hatten. Auf diese Weise werden die übergegangenenPersonen
dem Schöffen-und Geschworeneudienstfür das laufende Jahr
entzogen, weil in die Jahreslisten Niemand gebracht werden«
kann, dessen Name nicht auch in den Urlisten verzeichnet steht.

Die Magisträte und Gemeindevorsteher des Kreises ersuche
ich, auf die Anfertigung der Schösfenlistendie- größtmöglichste
Sorgfalt zu verwenden, damit die hierbei früher vorgekommenen
Unvollständigkeitenund Unrichtigkeiten vermieden werden«

Formulare sind in der Buchdruckereivon Halb erhältlich

,

- U r li ft e

der in der Gemeinde . . . . wohnhaften Personen, welche zu
dem Amte eines Schöffenoder Geschworenenberufen werden können.
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Daß die vorstehende Urliste eine Woche lang, und zwar
in der. Zeit vom . . . . bis einschließlich. . . . . . den

derGemeinde.-...und zwarin.....
zu Jedermanns Einsicht ausgelegen hat und daß vorher der

Ort und der Zeitpunkt der Auslegung in ortsüblicherWeise
bekannt gemacht worden sind, bescheinigthiermit

. . . . . . ..,den..ten......1904
(Siegel) Der Gemeindevorsteher.

(Gutsvorsteher, Bürgermeister.)
Anmerkung: Der Zunamen ist zuersteinzutragen. Die

Spalte 6 wird zuerst nach Auslegung der Liste ausgefüllt; sie
ist für alle erforderlich erscheinendenBemerkungen, namentlich

104 —-

über eingegangene Einsprachen und über das Vorhandensein
von Ablehnungsgründen(Ger.-Verf.-G:s.Zö) bestimmt-

Jnsbesondere ist bei denjenigen Personensjwelcheim letzten
GeschäftsjahrSchöffen oder Geschworene gewesen sind, oder

welche den mit der Ausübung des Amtes verbundenen Aufwand

nicht zu tragen vermögen, dies in der Sualte 6 zu vermerken.

Ferner ist bei solchen in die Listen aufgenommenen Personen,
deren-Aufnahmefähigkeitaus Gründen der oben abgedruckten
§§ 32 bis 34 des Gerichts-Verfassungs-Gesetzes zweifelhaft
erschien, der Grund des Zweifels in der Spalte 6 anzugeben.
Endlich sind in Spalte 6 auch alle bekannten Vorstrafen der

in der Liste ausgeführtenPersonen zu vermerken. Bei Arbeitern

oder sonstigen Personen, bei welcheneine Berufung zum Schöffen
an sich nicht zu erwarten ist, genügt derVermerk »Bestrast«.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Nr. 1 Der Weg von Varenhof nach Bärwalde
ist wegen Ausbau einer Pflasterstraßefür längere Zeit ge-

sperrt.
"

Bärwalde, den 18. Juni 1904. Der Amtsvorsteher.

Nr. 2.. Wegen ausgebrocheuen THRotlaufs unter

den Schweinen des Arbeiters Schidlowski wird über das

Arbeitergrundstückdes Herrn Epp zu Warnau hiermit die

Sperre verhängt.
Amt Warnau den 19. Juni 1904.

Der Amtsvorsteher.
Nr. 3. »Schwente-Verbaud«.

Auf den Antrag von Interessenten und laut Beschluß des

Vorstandes vom 18. Juni d. Js. ist verdungen worden:

1. die Räumung des obersten Schwentenlaufes vom

Lande des Herrn ElaßensKL Montau bis zur

Höllentristx
-

·

2. Die Krautung von der Höllentrift bis ea. 30 Ruthen
unterhalb der Kleinbahn, abgesehen von kleinen

Strecken, welche zu räumen sind.
Die Herren Gemeindevorsteher der angrenzenden Ort-

schaften ersuche ich hiermit ganz ergebenst, den Herren Adia-
renten hiervon Kenntnis zu geben mit dem Bemerken, daß es

im eigenen Jnteresse der Anlieger sein dürfte, wenn dieselben
rechtzeitigfür Behauen der Grabenborde Sorge tragen und die

zur Aufnahme des Grabenanswurfs notwendigen Flächen frei
herstellen.

«

Der Grabenauswnrf ist gemäß § 17 Abs. 3 der neuen

Deich- und Vorflutsorksnnng spätestens4 Wochen nach der
Ernte bis auf- 3 m Entfernung vom Graben fortzuschaffen

"

und einzuebnen.
Ferner mache ich schon jetzt belannt,""«"daßes im Interesse

der Entwässerung und ordnungsmäßigenkifsUnterhaltung des

Flußlaufes sür unerläßlicherachtet worden ist, auch die oberste
Strecke der Schwente (Ehaussee Wernersdors- Mielenz bis zur

Försterei) von Michaeli d. Js. ab. regelmäßig unter Schau
zu stellen.·

Jch verweise deshalb die Herren Anlieger auf die in
meinen Bekanntmachnngsen betreffs der Johanni-Schau (Kreis-
blatt Nr. 47 u. 49) enthaltenen Bestimmungen und hebe her-
vor, daß der Reitweg zur Schau auf dem rechten (Nogat-
seitigen) Ufer herzustellen ist. Es sind also sämtlicheauf
dieser Seite in die Schwente mündenden Gräben zu den Tagen
der Schau ordnungsmäßig zu überbrücken oder dauernd mit

mindestens 1,5 m breiten Erdpforten zu versehen, welche ge-

eignete Durchlässeenthalten können.
An jedem Grabenborde muß ein Schutzstreifenvon 60 am

unbeackert und von Weidevieh verschont bleiben; Zänne, aber
am Reitwege niemals Stacheldrahtzäune,dürfen nicht unter
1 m Entfernung von dem Grabenborde errichtet werden; ein
Bemeiden der Böscbungenist nicht gestattet-

Marienam den 20. Juni 1904.

Der Verbandsvorsteher. R. Ließ-
Drnck von O. Halb ssiarienburge


